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Fachbereich FB Verwaltung/Bürgerservice  Erstellungsdatum: 15.08.2019 

Verfasser Marina Conradi  Aktenzeichen 41.22.01 

Betreff: 

Verlängerung Kooperationsvereinbarung "Weihnachtsmarkt" 

 

 

Beschlussvorschlag: 
Der Stadtrat der Stadt Genthin beschließt die Verlängerung der Kooperationsvereinbarung „Genthiner 
Weihnachtsmarkt“ mit dem Schausteller Schmidt für das Jahr 2019.  
 
 
 
 
 
(Alexandra Adel)   (Matthias Günther) 
Fachbereichsleiter/in   Bürgermeister 
 
 

 Beschlussvorlage 2019-2024/SR-027 
Status:  öffentlich 

 

  

Beratungsfolge: Abstimmung 

Sitzungsdatum Gremium Zuständigkeit Ja Nein Ent Bef 

18.09.2019 Bildungs-, Kultur- und Sozialausschuss Vorberatung 
19.09.2019 Hauptausschuss Vorberatung 
26.09.2019 Stadtrat der Stadt Genthin Entscheidung 

    

 Ergebnis der Abstimmung:  beschlossen  abgelehnt 



 

2019-2024/SR-027 
 

 

 
Sachverhalt: 

Am 20.10.2017 wurde der Kooperationsvertrag 2017 und 2018 zwischen der Stadt Genthin und dem 
Schaustellerbetrieb Schmidt aus Potsdam für die Durchführung des Genthiner Weihnachtsmarktes 
geschlossen. Am 07.01.2019 hat Herr Schmidt schriftlich die Verlängerung für die Jahre von 2019 bis 
2021 beantragt. 

Der Schaustellerbetrieb Schmidt mit seinem Team zeigte in der Durchführung 2017 und 2018 großes 
Arrangement und bereicherte mit den vielfältigsten Händlern im Cateringbereich den 
Weihnachtsmarkt. Die Attraktion des Marktes wurde ebenfalls durch Kinderkarussell und Spielbuden 
aufgewertet. Die Zusammenarbeit zeigte sich unkompliziert. Das an allen drei Veranstaltungstagen 
angebotene Kulturprogramm wurde von den Gästen als positiv bewertet.  

Die Verlängerung soll erst einmal für das Jahr 2019 erfolgen. In internen Beratungsrunden soll das 
weitere Vorgehen und die Ausgestaltung der zukünftigen Weihnachtsmärkte, unter Einbeziehung des 
Bildung-, Kultur- und Sozialausschuss, erfolgen.  

Die Finanzierung ist über den Sponsoringvertrag mit der Avacon gesichert. Diese Mittel sind 
zweckgebundene Spenden zur Durchführung kommunaler Veranstaltungen. Die Auszahlung ist 
während der vorläufigen Haushaltsführung zulässig. 
 
 
Anlagen:   
 
 
 

Finanzielle Auswirkungen: 
7.000 € (Finanzierung über Sponsoringvertrag) 

 
 


	FLD_VONAME
	Beschlußvorschlag
	SMC_BM_VOTEXT5
	Sachverhalt
	Anlage
	FAuswirkung

